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Anforderungen an Lüftung und Luftreinigung zur Reduktion des 
Infektionsrisikos über den Luftweg 

AHA + Lüftung

1. Einleitung
Erste Grundlage des Infektionsschutzes bei luftgetragenen Übertragungswegen (Tröpfchen und Aerosole) 
sind derzeit AHA-Regeln. Diese stehen für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Inzwischen gilt als gesichert, 
dass die Verringerung der Anzahl der luftgetragenen Keime durch Lüftung mit Außenluft und/oder eine ziel-
führende Luftreinigung ebenfalls signifikant das Infektionsrisiko verringern kann (AHA + L). Das + L für Lüf-
tung ist dabei bisher noch nicht zufriedenstellend definiert. 

Dieser FGK Status-Report schlägt ein auf europäischen Normen basierendes, vereinfachtes Bewertungsver-
fahren für Räume in Gebäuden vor, mit dem die Einhaltung der + L Kriterien auf eine pragmatische und 
einfache Weise dokumentiert werden kann. Dabei ist wichtig, dass es wie bei den anderen AHA-Maßnahmen 
darum geht, einen möglichst hohen Nutzen bei noch vertretbarem Aufwand (Einschränkungen für den Men-
schen, Wirtschaftlichkeit, Energiebedarf) zu erbringen. 

Daher werden auch für Lüftung/Luftreinigung Regeln definiert, die das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 ver-
ringern. Sie können jedoch analog zu den anderen Maßnahmen keinen absoluten Schutz bieten. 

Die beschriebenen Regeln entsprechen dem Stand der Technik, sie sind verhältnismäßig und eingeführt. 
Ihre Aufgabe ist es, die bestehenden Lüftungsempfehlungen umsetzbar und benutzerfreundlich zu gestalten. 
Sie können auch individuelle Risikoanalysen nicht ersetzen, sondern allenfalls einzelne Bausteine dazu lie-
fern. In jedem Fall erbringen diese Empfehlungen im Hinblick auf die Lüftungsraten einen zielführenderen 
Nachweis als die Forderung, Fenster für einen gewissen Zeitabschnitt zu öffnen. 

1.1. Ziel des beschriebenen Verfahrens 
Das hier beschriebene vereinfachte Verfahren ermöglicht die Bewertung des lüftungstechnischen Infektions-
schutzes mit dem Ziel, Einrichtungen mit Hygienekonzept und ausreichender Lüftung auch in Pandemiezei-
ten weiter betreiben zu können und nicht pauschal zu schließen. Das Nachweisverfahren kann von Fach-
kundigen auf eine transparente und eindeutige Weise durchgeführt und dokumentiert werden. 
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1.2. Kurzbeschreibung des Nachweisverfahrens 
Für den Nachweis einer ausreichenden Lüftung + L im Zusammenhang mit einer möglichen Aerosolübertra-
gung wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: 

 

2. Definitionen 

2.1. Lüftung, Außenluftvolumenstrom 
Luftaustausch mit Außenluft, teilweise auch bezeichnet als Frischluft- oder Außenluftvolumenstrom. 

2.2. Zuluft  
Aufbereiteter/behandelter Luftvolumenstrom, der einer Zone zugeführt wird. Dieser Luftvolumenstrom kann 
aus unterschiedlichen Anteilen von Außenluft, Umluft und Sekundärluft bestehen. 

2.3. Umluft 
Abluft, die der Luftbehandlungsanlage aus verschiedenen Räumen zugeführt wird und als Zuluft für verschie-
dene Räume wiederverwertet wird. 

2.4. Sekundärluft 
Luftstrom, der ausschließlich einem Raum entnommen und nach Behandlung demselben Raum wieder zu-
geführt wird. 
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3. Anforderungen an die Lüftung 

3.1. Außenluftvolumenströme 
Die Kriterien werden in Anlehnung an die DIN EN 16798-1 definiert. Außerdem wird CO2 als korrelierende 
Größe zu den vom Menschen erzeugten Aerosolen und eine vollständige Durchmischung angenommen (zu-
sätzliche Informationen zur Lüftungseffektivität in Abschnitt 5.2.). 

Für einen ausreichenden Infektionsschutz über den Luftweg sollte so viel virusfreie Luft als Zuluft bereitge-
stellt werden, wie Frischluft benötigt würde, um CO2-Werte in besetzten Räumen unter 800-1.000 ppm zu 
halten. Nach DIN EN 16798-1 entspricht das Räumen der Kategorie I, also der höchsten Kategorie für Luft-
qualität. 

Nach DIN EN 16798-1 berechnet sich der notwendige Außenluftvolumenstrom qtot. Dieser wird um einen 
Aktivitätsfaktor fAkt wie folgt ergänzt: 

 𝑞𝑞tot = �𝑛𝑛 ⋅ 𝑞𝑞p + 𝐴𝐴R ⋅ 𝑞𝑞B� ∙ 𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  (siehe auch Tabelle 1 bzw. Tabelle 2) 

Ab einer Fläche größer als 20 m2/Person ist qB = 0 zu setzen. 

Tabelle 1: Für eine mittlere Belegung eines Seminarraumes ergeben sich beispielhaft die folgenden Außenluftvolu-
menströme in Kategorie I, II und III: 
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  n AR qP qB 𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞tot 𝑛𝑛 = 𝑞𝑞tot/(AR
× 3𝑚𝑚) 

𝑞𝑞tot/𝑛𝑛 

Seminarraum I 25 75 36 3,6 1,0 1.170 5,2 47 

Seminarraum II 25 75 25 2,5 1,0 812 3,6 33 

Seminarraum III 25 75 14 1,4 1,0 455 2 18 

 

Für eine mäßige Aktivität erscheint ein Außenluftvolumenstrom der Kategorie I als zielführend im Hinblick 
auf eine Reduzierung des Infektionsrisikos. 

Ein Außenluftvolumenstrom von ca. 20 m3/h pro Person darf auch bei Einsatz von Sekundärluftreinigungs- 
und -filtergeräten niemals unterschritten werden. Dies gilt auch unter den Randbedingungen einer möglichen 
Fensterlüftung. Die Raumluftqualität (Schadstoffe, Gerüche, Arbeitsleistung und empfundene Luftqualität) 
die sich mit 20 m³/h pro Person pro Stunde einstellt, ist mäßig und das absolute Minimum. Grundsätzlich 
werden unabhängig vom Infektionsschutz höhere Außenluftvolumenströme gemäß der geltenden Normen 
empfohlen. 

3.2. Aktivität, Aerosole und zeitliche Abhängigkeit 
Die Aerosolabgabe ist stark von der Atem- und Stimmaktivität abhängig [2] und liegt typischerweise zwischen 
50 (beispielsweise beim Atmen) bis 1.000 P/s (beim Singen). 

Erhöhte körperliche Aktivität erhöht ebenfalls die CO2-Abgabe der Personen. Die Außenluftvolumenströme 
nach EN 16798-1 sind an normaler Büroarbeit orientiert und berücksichtigen erhöhte Aktivität nicht. 

Daher wird bei Räumen mit erhöhter körperlicher oder Stimmaktivität ein vereinfachter Aktivitätsfaktor fAkt 
vorgesehen (siehe 3.1.). 
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Tabelle 2 Aktivitätsfaktoren für verschiedene Nutzungsarten  

Aktivitätsfaktor im Raum Beispiele fAkt  
Mäßig: 
die Personen atmen normal (90 %) 
und sprechen nur vereinzelt (10 %) 
keine erhöhte körperliche Aktivität 

Einzelhandel, Verkaufsraum, Supermarkt, Kaufhaus 

1 

Veranstaltung, Kino, Theater (Zuschauer), Theater 
(Foyer), Kongress, Messe 
Klassenzimmer, Hörsaal, Vorlesungsraum, Seminar, 
Kindergarten Gruppenraum 
Büro 
Hotelzimmer 
Museum, Ausstellung, Bibliothek 

Hoch: 
die Mehrzahl der Personen spre-
chen, ist körperlich aktiv oder atmet 
mit erhöhter Frequenz 

Friseur, Kosmetik 

1,3 
Restaurant, Café, Kantine 
Besprechungsraum, Sitzungszimmer 
Turnhalle  
Fitness, Sport, Chorraum  1,6 

Typische Raumhöhen wurden teilweise über den Aktivitätsfaktor berücksichtigt. 

3.3. Sekundär-/Umluftbehandlung 
Für den Infektionsschutz im Zusammenhang mit der Covid-19 Aerosolübertragung ist es unerheblich (unter 
der Voraussetzung, dass der Mindestaußenluftvolumenstrom gegeben ist, siehe Abschnitt 3.1.), ob Außen-
luft/Frischluft oder gereinigte Umluft- oder Sekundärluft zur Verfügung gestellt wird. Umluft oder Sekundärluft 
muss allerdings für eine äquivalente Betrachtung einen Reinigungseffekt von annähernd 100 % (> 99 %) in 
Bezug auf aktive Viren oder Größe von Partikeln mit dem höchsten Durchlassgrad (MPPS bspw. nach EN 
1822) aufweisen. 

Hier zählt die Summe aus Außenluft/Frischluft und gereinigter Luft mit Reinigungseffekt von mind. 99 % 
(siehe oben). Bei kleinerer Reinigungs-/Inaktivierungseffizienz kann die Luftmenge entsprechend erhöht wer-
den. 

 qV,tot,x%  = qV,tot,100% / fFilter  

mit: qV,tot,100%  Volumenstrom bei einem Luftreinigungseffekt bezogen auf Viren/Aerosol von ca. 100 % 

 qV,tot,x% Volumenstrom bei einem Luftreinigungseffekt bezogen auf Viren/Aerosol von x %  

 fFilter Reinigungseffizienz des Systems bezogen auf aktive Aerosole. 

Beispielsweise erhöht sich der zu reinigende Luftvolumenstrom bei einer Reinigungseffizienz von 80 % um 
das 1,25-fache (1/0,8=1,25). 

Hier muss ergänzend berücksichtigt werden, dass gereinigte Um- oder Sekundärluft nicht in der Lage ist, die 
CO2-Konzentration zu senken oder die feuchte- und gasförmigen Schadstofflasten aus Räumen abzuführen.  

3.4. Vorgehensweise nach anderen Verfahren 
Detailliertere und ausführlichere Auslegungen nach wissenschaftlichen Grundlagen und anderen gängigen 
Normen und Richtlinien wie beispielsweise nach VDI 6040 (Raumlufttechnik in Schulen – Ausführungshin-
weise, VDI-Lüftungsregeln, VDI-Schulbaurichtlinien) erfüllen ebenfalls immer dann + L, wenn die Geräte und 
Anlagen so dimensioniert sind, dass sie nach den jeweiligen Richtlinien eine CO2-Konzentration von 1.000 
ppm zu keiner Zeit überschreiten werden. Oder es werden entsprechende Reinigungseffizienzen oder Über-
tragungsminderungen bei Sicherstellung eines Mindestaußenluftvolumenstromes nachgewiesen. 



© Fachverband Gebäude-Klima e. V. | Nr. 372 – 01/2021 FGK-Status-Report 52 – RLT und Covid-19 | 5 

4. Vorgehensweise + L Nachweise 

4.1. Randbedingungen 
Folgende Festlegungen sind geeignet, eine ausreichende Lüftung auch in Pandemiezeiten mit + L zu doku-
mentieren. 

 DIN EN 16798-1 Kat I: 
Hohe Luftqualität, empfohlen für Räume und Nutzungen, die auch in Pandemiezeiten eine umfängliche 
Lüftung mit Außenluft sicherstellen sollen. Diese Kategorie erfüllt die einschlägigen Empfehlungen der 
Hygiene auch in Pandemiezeiten (Aerosol und Tröpfcheninfektion) + L. 

 DIN EN 16798-1 Kat II: 
Normale Luftqualität, empfohlen für Räume und Nutzungen, die in normalen Nutzungsszenarien eine 
gute Luftqualität sicherstellt, aber in Pandemiezeiten ohne zusätzliche Maßnahmen1 die einschlägi-
gen Empfehlungen für die Hygiene in Pandemiezeiten nicht vollumfänglich erfüllt. 

 DIN EN 16798-3 Kat III: 
Akzeptable Luftqualität, empfohlen für Räume und Nutzungen, die in normalen Nutzungsszenarien die 
Mindestanforderungen an die Luftqualität sicherstellt, aber in Pandemiezeiten ohne zusätzliche Maß-
nahmen1 die einschlägigen Empfehlungen für die Hygiene in Pandemiezeiten nicht erfüllt. 

1Zusätzliche Maßnahmen (einzeln oder in Kombination): 

1. Erhöhung des Außenluftvolumenstromes der RLT-Anlage, um die Kategorie I zu erreichen -> + L. 
2. Reduzierung der Belegungsdichte mit Personen, um die Kategorie I zu erreichen -> + L. 
3. Zusätzliche Sekundärluftreinigungssysteme einsetzen. Bei richtiger Dimensionierung kann die 

Belegungsdichte in Kategorie II oder ggf. III beibehalten werden -> + L.. 
 

Der für die Nutzung berechnete Außenluftvolumenstrom der Kategorie I (unter Berücksichtigung des 
Aktivitätsfaktors) ist der Maßstab für die Erfüllung des + L Kriteriums für das Lüftungssystem. 

4.2. Anpassung der Belegung 
Zur Erfüllung der + L Kriterien kann die maximale Belegungsdichte mit Personen also immer so weit reduziert 
werden, dass die Kat I nach DIN EN 16798-1 erreicht wird. Sofern das nicht umfänglich möglich ist, können 
zusätzliche Maßnahmen vorgesehen werden. 

4.3. Sekundärluftreinigungssysteme 

4.3.1. Allgemeine Anforderungen 
Für Sekundärluftreinigungssysteme gibt es noch keine verbindlichen Normen und Festlegungen. Geeignet 
erscheinen aus derzeitiger Sichtweise folgende Systeme: 

 Sekundärluftfiltergeräte mit HEPA Filtern mind. (H13 oder H14). 
 Sekundärluftreinigungsgeräte mit UV-C. 
 Verschiedene Kombination von Feinfiltern mind. ePM 1 60 % (siehe auch 3.3.). 

Folgende grundsätzliche Merkmale müssen Sekundärluftfiltergeräte aufweisen: 

 Bei allen Geräten muss das Reinigungsverfahren (in Bezug auf Viren oder deren Größe) im Luftstrom 
nachgewiesen sein (bspw. durch Tests durch Herstellernachweis nach normativen Vorgaben wie bspw. 
EN 1822 für Schwebstofffilter) und für spezifische Volumenströme angegeben werden. Gefahren für 
Nutzer im Raum sind bei jeder Technologie auszuschließen. 

  Die elektrische Leistungsaufnahme und der Schallleistungspegel sind ebenfalls bei allen Geräten zu 
den spezifischen Volumenströmen anzugeben. Dabei sind das gesamte Gerät (inkl. der Reinigungsein-
heit) und alle Bauraumeinflüsse zu berücksichtigen.  

 Die Schallleistung ist die einzige Größe, die die Schallemission einer Einheit raumunabhängig be-
schreibt. Daher sind Schallwerte immer zumindest auch als Schallleistung anzugeben. Angaben des 
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Schalldrucks ohne zusätzliche Raumdefinition oder mit ausschließlicher Angabe einer bestimmten Ent-
fernung sind als einzige Schallangabe nicht ausreichend. 

 Die Luftführung ist so auszuführen, dass der Raum vollständig durchströmt wird und es gleichzeitig 
keine Einschränkung auf die Raumnutzung gibt. 

4.3.2. Berücksichtigung im notwendigen Außenluftvolumenstrom 
Geräte, die die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1. erfüllen, können den notwendigen Außenluftvolumen-
strom teilweise ersetzen, solange mindestens ein Außenluftvolumenstrom der Kat II oder III nach DIN  
EN 16798-1 (in jedem Fall mind. 20 m3/h pro Person) eingehalten wird. 

Beispiel Seminarraum wie oben: 

 Außenluftvolumenstrom 1.170 m3/h oder 
 Außenluftvolumenstrom 455 m3/h und Sekundärluftvolumenstrom 715 m3/h 

Kombination mit Fensterlüftung und CO2-Meßgeräten bzw. Lüftungsampel siehe Abschnitt 4.5. 

4.4. Umluft bei zentralen RLT-Anlagen 
Umluft soll so weit wie möglich vermieden werden. Eine Filterung der Umluft kann ähnlich Abschnitt 4.3.1. 
anteilig zur Erfüllung des notwendigen Luftvolumenstromes angesetzt werden, sofern der notwendige Au-
ßenluftvolumenstrom entsprechend Abschnitt 3.1. erfüllt ist. 

4.5. Außenluftvolumenstrom bei Fensterlüftung 
Der Außenluftvolumenstrom bei manueller Fensterlüftung kann nicht mit einfachen Methoden quantifiziert 
nachgewiesen und vor allem nicht ganzjährig sichergestellt werden. Deshalb müssen hierbei CO2-Messge-
räte oder -ampeln eingesetzt werden. Die Einhaltung der geforderten Lüftungsraten zur Erreichung von 800-
1.000 ppm CO2 ist ohne Messeinrichtung nur durch Festlegung einer Fensteröffnungszeit immer unzu-
reichend. Zur Sicherstellung des geforderten Luftwechsels unter schwankenden Randbedingungen (Wind, 
Thermik, Öffnungszeit) muss immer ein höherer Luftwechsel mit den entsprechenden Energieverlusten und 
Komforteinschränkungen in Kauf genommen werden. 

Sekundärluftreinigungsgeräte nach Abschnitt 4.3.1. können auch mit Fensterlüftung kombiniert werden. Der 
anrechenbare Außenluftvolumenstrom in Kombination mit einer CO2-Messung wird hierbei wie folgt ange-
setzt: 

 CO2-Konzentration bis 800 ppm: Anrechnung eines Außenluftvolumenstroms entsprechend Kat I 
 CO2-Konzentration bis 1.000 ppm: Anrechnung eines Außenluftvolumenstroms entsprechend Kat II 
 CO2-Konzentration bis 1.500 ppm: Anrechnung eines Außenluftvolumenstroms entsprechend Kat III 
 Ohne CO2-Messung oder CO2-Konzentration über 1.500 ppm keine Anrechnung. 

5. Anlagen 

5.1. Zeitlicher Verlauf und Raumvolumen 
Grundsätzlich steigt das Risiko einer Ansteckung mit der Aufenthaltsdauer und der Anzahl der Emittenten [4] 
[8]. Die Aufenthaltsdauer ist stark von organisatorischen Randbedingungen abhängig und kann sich kurzfris-
tig ändern oder wird nicht beachtet. Eine Berücksichtigung all dieser Faktoren würde das Ziel dieses Verfah-
rens sprengen und die Eindeutigkeit einschränken. Aus diesem Grunde wurde in diesem vereinfachten Ver-
fahren darauf verzichtet.  
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5.2. Lüftungseffektivität 
Die Lüftungseffektivität εV beschreibt den Zusammenhang zwischen der Aerosolkonzentration und der Luft-
verteilung im Raum. Dieser Zusammenhang hängt jedoch von einer Vielzahl von Parametern ab, darunter 
Quellenverteilung, Raumluftströmung und Thermik im Raum. Nach DIN EN 16798-3 wird diese wie folgt 
definiert: 

 εV = (cE - cS) / (cI - cS) 

 εV:  Lüftungseffektivität; 

 𝐶𝐶e: Verunreinigungskonzentration in der Abluft; 

 𝐶𝐶s: Verunreinigungskonzentration in der Zuluft; 

 𝐶𝐶i: Verunreinigungskonzentration in Atmungshöhe. 

Die in der DIN EN 16798-1 festgelegten Luftvolumenströme basieren auf einer Lüftungseffektivität εV = 1. 
Dieser Wert ist immer dann zu verwenden, wenn die Lüftungseffektivität nicht für jeden Auslegungsfall (Las-
ten, Temperaturen, Luftvolumenströme) nachgewiesen werden kann. Ist die Lüftungseffektivität bekannt, 
dann ist für diesen Nachweis der ungünstigste Fall (niedrigster εV Wert) zu verwenden.  

Nach EN 16798-3 kann die Lüftungsrate in Abhängigkeit der nachgewiesenen Lüftungseffektivität wie folgt 
korrigiert werden: 

 qV,tot,εV  = qV,tot / εV 

 qV,tot,εV: Luftvolumenstrom unter Berücksichtigung der nachgewiesenen Lüftungseffektivität; 

 qV,tot: Luftvolumenstrom bei  εV = 1; 

Anmerkung: Weitere Hinweise für εV gibt der CEN TR 16798-4. 

6. Quellen und weitere Hinweise 
[1] FGK, BTGA, RLT-Herstellerverband: Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den 

Randbedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie 03.08.2020, Version 3. 
[2] Anne Hartmann HRI, FGK Workshop 2020 
[3] HRI Beispielhafte Risikobewertung für verschiedene Alltagssituationen 
[4] HRI Prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel, 07.12.2020 (Version 4), Anzahl der mit SARS-CoV-2 beladenen 
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7. Beispiele 

7.1. Seminarraum oder Klassenzimmer 
Im Folgenden beispielhaft die Vorgehensweise und Varianten für einen Seminarraum oder ein Klassenzim-
mer: 

 Spalte 2: Ausgangszustand 
 Spalte 3: Eine Belegungsreduzierung auf 10 Personen führt bei dem vorhandenen Außenluftvolumen-

strom nicht zu einer Erfüllung des + L Kriteriums. 
 Spalte 4: Ein zusätzlicher Sekundärluftfilter mit mind. 715 m3/h führt zur Erfüllung des + L Kriteriums. 
 Spalte 5: Eine Fensterlüftungsstrategie auf maximal 800 ppm mit CO2-Messung führt zu einer Erfüllung 

des + L Kriteriums (mind. alle 20 min mit weit geöffneten Fenstern, Zugprobleme und Energieverluste). 
 Spalte 6: Eine Fensterlüftungsstrategie auf maximal 1.500 ppm mit CO2-Messung in Kombination mit 

einem Sekundärluftfilter führt mit mind. 715 m3/h führt zu einer Erfüllung des + L Kriteriums. 

 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ausgangszustand Belegung reduzieren Sekundärluft Fensterlüftung Fenster + Sek.

Raumnutzung Seminar Seminar Seminar Seminar Seminar
Personen 25 10 25 25 25
Fläche 75 75 75 75 75
Höhe 3 3 3 3 3
Raumvolumen 225 225 225 225 225
Belegungsdichte m2/Person 3,0 7,5 3,0 3,0 3,0
Typische Belegungsdichte 3 3 3 3 3

Abstand eingehalten 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Abstand ^2 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
vereinfacht über Flächenbelegung quadr. Ja Ja Ja Ja Ja

Notwendiger Luftvolumenstrom  + L
V Kat I 1170 630 1170 1170 1170
Zuschlag für Aktivität 1 1 1 1 1
V + L 1170 630 1170 1170 1170
Luftwechsel 5,2 2,8 5,2 5,2 5,2
Volumenstrom pro Person 46,8
Anrechenbarer Luftvolumenstrom aus Fensterlüftung
CO2 Messung maximal 800 1500
Anrechenbarer Luftvolumenstrom 1170 455

Tatsächlicher Außenluftvolumenstrom RLT Lüftung
Auslegung m3/h pro Person 18,2
Außenluftvolumentrom RLT 455 455 455 0 0
Anrechenbarer Außenluftvolumenstrom Fenster 0 0 0 1170 455
Summe anrechenbarer Außenluftvolumenstrom 455 455 455 1170 455
min  sauberer Luftvolumenstrom für Sekundärluftreinigung 715 715
Korrektur Filter H13 oder H14 H13 oder H14

1 1
Min Sekundärluft mit gewähltem filter 715 715
Ausgewählter Luftvolumenstrom 750 800

 + L eingehalten Nein Nein Ja Ja Ja
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7.2. Büroraum 
Im Folgenden beispielhaft die Vorgehensweise und Varianten für einen Büroraum 

 Spalte 2a: Ausgangszustand, Auslegung des Raumes gemäß DIN 16798-1 Kat I 
Dieser Raum und die Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen +L. 

 Spalte 2b: Ausgangszustand. Gleicher Raum wie (2a) aber Auslegung der Lüftungsanlagen nach Kat II. 
Dieser Raum und die Lüftungsanlage erfüllt nicht die Anforderungen +L. 

 Spalte 3: Eine Belegungsreduzierung auf 4 Personen führt bei dem vorhandenen Außenluftvolumen-
strom zu einer Erfüllung des + L Kriteriums. 

 Spalte 4: Ein zusätzlicher Sekundärluftfilter mit mind. 212 m3/h führt zur Erfüllung des + L Kriteriums 
auch bei der ursprünglichen Belegung mit 10 Personen (2b). 

 

 
 
 

 
 
  

(1) (2a) (2b) (3) (4)
Ausgangszustand Ausgangszustand Belegung reduzieren Sekundärluft

Raumnutzung Großraumbüro Großraumbüro Großraumbüro Großraumbüro
Personen 10 10 4 10
Fläche 70 70 70 70
Höhe 3 3 3 3
Raumvolumen 210 210 210 210
Belegungsdichte m2/Person 7,0 7,0 17,5 7,0
Typische Belegungsdichte 10 10 10 10

Abstand eingehalten 1,5 1,5 1,5 1,5
Abstand ^2 2,25 2,25 2,25 2,25
vereinfacht über Flächenbelegung quadr. Ja Ja Ja Ja

Notwendiger Luftvolumenstrom  + L
V Kat I 612 612 396 612
Zuschlag für Aktivität 1 1 1 1
V + L 612 612 396 612
Luftwechsel 2,9 2,9 1,9 2,9
Volumenstrom pro Person 61,2 61,2
Anrechenbarer Luftvolumenstrom aus Fensterlüftung
CO2 Messung maximal
Anrechenbarer Luftvolumenstrom

Tatsächlicher Außenluftvolumenstrom RLT Lüftung
Auslegung m3/h pro Person 65 40
Außenluftvolumentrom RLT 650 400 400 400
Anrechenbarer Außenluftvolumenstrom Fenster 0 0 0 0
Summe anrechenbarer Außenluftvolumenstrom 650 400 400 400
min  sauberer Luftvolumenstrom für Sekundärluftreinigung 212
Korrektur Filter H13 oder H14

1
Min Sekundärluft mit gewähltem filter 212
Ausgewählter Luftvolumenstrom 250

 + L eingehalten Ja Nein Ja Ja
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